
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der FSD Lwerk Berlin Brandenburg gemeinnützige GmbH 

 
1. Allgemeines 

Die FSD Lwerk Berlin Brandenburg gGmbH ist ein soziales Dienstleistungsunter-
nehmen und betreibt unter anderem eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 
Wenn Sie einen Auftrag an unsere Werkstätten vergeben, leisten auch Sie einen 
Beitrag zur beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter Mitbürger. 

 
Die Werkstatt ist eine anerkannte  Werkstatt für behinderte Menschen gem. § 54 
Abs. 1 des Schwerbehindertengesetzes vom 29.04.1974. Gem. § 140 des SGB IX 
sind Sie berechtigt, 50 % des auf unsere Arbeitsleistung entfallenden Rechnungs-
betrages auf die von Ihnen gem. § 8 des Schwerbehindertengesetzes ggf. zu zah-
lende  Ausgleichsabgabe anzurechnen. 
 
Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Leis-
tungen und Lieferungen unseres Unternehmens. Einkaufsbedingungen von Auf-
traggebern, die mit unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in Widerspruch 
stehen, sind für uns unverbindlich, auch wenn sie seitens des Auftraggebers der 
Bestellung zugrunde gelegt werden. 
Sondervereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich und schrift-
lich bestätigt werden. 
 

2. Preisangebote 
Unsere Preisangebote sind freibleibend, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich eine 
andere schriftliche Vereinbarung als Festpreis getroffen wird. Unsere Preise verste-
hen sich ab Werkstatt für behinderte Menschen, ausschließlich Verpackung und 
Versicherung. 
 

3. Lieferzeit 
Die Lieferzeit beginnt mit der Auftragsbestätigung. Bei Lohnauftragsarbeiten be-
ginnt die Lieferzeit mit der Bereitstellung aller Materialien durch die auftraggebende 
Firma. 
 

4. Höhere Gewalt 
Bei höherer Gewalt oder sonstigen nicht von uns zu vertretenden Ereignissen, die 
eine Lieferung unmöglich machen, verzögern oder erschweren, können wir entwe-
der für die Dauer der Behinderung die Lieferung einschränken oder einstellen oder 
aber vom Vertrag zurücktreten. 
 

5. Daueraufträge 
Zulieferungen durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten 
Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragsnehmers. 
 

6. Transport 
Hin- und Rücktransport zu und von unseren Werkstätten sowie der Versand aller 
Lieferungen und Leistungen - auch aller Gegenstände, Rohstoffe und Waren des 
Auftraggebers - erfolgen ausschließlich auf Gefahr und Rechnung des Auftragge-
bers. 
 

7. Zahlung 
Die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers/Käufers tritt mit der Meldung der Ver-
sandbereitschaft ein. Alle Zahlungen sind mit der Rechnungsstellung in voller Höhe 
und ohne Abzug bei Rechnungsstellung fällig. Die Leistung von Teil- oder a-Konto-
Zahlungen bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Der Auftragnehmer ge-
währt ein Zahlungsziel von 20 Tagen seit Zugang der Rechnung. Zahlungen dürfen 
nur in der für Deutschland gültigen Währung erfolgen. Wechsel und Schecks wer-
den nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach ihrer Einlösung als Zah-
lung. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenforderungen ist ausgeschlossen. 
 

8. Verzug 
Erfolgt eine Zahlung auch nach Mahnung nicht, sind wir berechtigt, Verzugszinsen 
in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zu berechnen. § 284 Abs. 3 BGB wird abbe-
dungen. 
 
Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers/Käufers können wir ferner, unbeschadet et-
waiger weitergehender Rechte, alle weiteren Leistungen oder Lieferungen verwei-
gern oder von einer vorherigen Bezahlung abhängig machen. 
 
Unabhängig vom gewährten Zahlungsziel oder vom Eintritt des Verzuges besteht 
für den Auftragnehmer ein Zurückbehaltungsrecht an den Leistungsgegenständen 
bis zur vollständigen Bezahlung, auch soweit es sich um Rohstoffe oder Waren des 
Auftraggebers/Käufers handelt. 
 

9. Eigentumsvorbehalt 
Bei Lieferungsaufträgen bleibt die Ware bis zur vollständigen Bezahlung unserer 
sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser alleiniges Eigentum. 
Bei Weiterveräußerung der von uns erlangten Gegenstände setzt unser Eigen-
tumsvorbehalt sich auch gegenüber dem Erwerber fort (verlängerter Eigentumsvor-
behalt). 
 
Auftraggeber/Käufer sind berechtigt, von uns gelieferte Waren zu verpfänden oder 
zur Sicherheit an Dritte zu übereignen. Die bei dem Auftraggeber/ Käufer von dritter 
Seite vorgenommenen Pfändungen sind uns unverzüglich zwecks Wahrung und 
Geltendmachung unserer Rechte anzuzeigen. 
 

10. Gewährleistung allgemein 
Ist die Sache/ das Werk mangelhaft, kann der Kunde, wenn die gesetzlichen Vo-
raussetzungen vorliegen und soweit im Folgenden nicht ein Anderes bestimmt ist, 
Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung/ neues Werk) verlan-
gen. Dies gilt nicht für die Mängel, die durch Verschleiß, bloße Abnutzung, Beschä-
digung durch den Kunden oder Dritte, oder andere äußere Einflüsse entstanden 
sind. Der Kunde ist verpflichtet, erkannte Mängel unverzüglich nach Entdeckung 
anzuzeigen. Wir können die Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhält-
nismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert der Sache in 
mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichti-

gen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den 
Kunden zurückgegriffen werden könnte (z.B. lange Dauer der Reparatur, wenn Er-
satzlieferung sofort möglich wäre); der Kunde hat dann nur das Recht auf die ande-
re Art der Nacherfüllung. 
 
Wird die Nacherfüllung von uns nicht durchgeführt, kann der Kunde nach erfolglo-
sem Ablauf einer angemessenen Frist den Preis mindern oder vom Vertrag zurück-
treten oder bei einem Werkvertrag den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der er-
forderlichen Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es u. a. nicht, 
wenn wir die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigern oder die Nacherfül-
lung fehlgeschlagen (regelmäßig nach dem zweiten Versuch) oder unmöglich oder 
für den Kunden unzumutbar ist. Die Minderung und der Rücktritt sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde für den Rücktrittsumstand allein oder weit überwiegend ver-
antwortlich ist oder bei einem nicht von uns zu vertretenen Umstand, wenn der Kun-
de In Ausnahmeverzug ist. Bei nur unerheblicher Pflichtverletzung ist der Rücktritt 
ausgeschlossen. 
Der Anspruch auf Schadensersatz kann ebenfalls geltend gemacht werden. 
 
Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern (=jede natürliche Person, die ein Rechtsge-
schäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann) beträgt die Gewährleis-
tungsfrist 2 Jahre, ansonsten 1 Jahr, soweit sich aus den Nr. 10.1. und 10.2. nichts 
Abweichendes ergibt. Alle Verjährungsverkürzungen gelten gemäß § 309 Nr. 7BGB 
nicht für unsere Haftung bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei gro-
bem Verschulden. Bei sonstigen Schäden ist unsere Haftung im Falle einer lediglich 
fahrlässigen Pflichtverletzung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 
 
Bei einem unternehmerischen Kaufvertrag können wir die Art der Nacherfüllung 
(Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) wählen. Beanstandungen von Teilliefe-
rungen oder -leistungen berechtigen den auftraggebenden Unternehmer nicht zum 
Rücktritt vom gesamten Vertrag. 

 
10.1. Gewährleistung bei Fahrradreparaturen 

Die Gewährleistungspflicht wegen Sachmängel beträgt für reine Reparaturleistun-
gen ein Jahr, nach Abnahme des Reparaturgegenstandes. Bei reinen Reparaturleis-
tungen wird nach unserer Wahl der Mangel beseitigt oder ein neues Werk herge-
stellt. Der Kunde hat der Werkstatt für die Nachbesserung die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit - gegebenenfalls auch mehrfach – zu gewähren. Bei Fehlschlagen der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung bleibt dem Kunden das Recht vorbehalten, 
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Wandlung (Rückgängigma-
chung) des Vertrages zu verlangen. 
 
Für Schäden und Verlust am Reparaturgegenstand haftet die Werkstatt nur, soweit 
sie ein Verschulden trifft. Bei Beschädigung ist die Werkstatt zur Instandsetzung 
verpflichtet, soweit dies möglich ist, bei Verlust ist der Wiederbeschaffungswert zu 
ersetzen. 
 

10.2. Gewährleistung für Gebrauchtgüter 
Für von uns an einen Verbraucher gelieferte Gebrauchträder und -güter gewähren 
wir 1 Jahr Gewährleistung. Ausgeschlossen sind Mängel wie Verschleiß, falsche 
Bedienung und Beschädigung ebenso wie Mängel durch unsachgemäße Aufbewah-
rung oder äußere Einflüsse. Gewährleistungsansprüche werden beschränkt auf ein 
Recht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach Wahl der Werkstatt. 
 

11. Lagerhaltung und Aufbewahrungsfrist 
Auf Wunsch des Auftraggebers sind wir bereit, Rohstoffe, Materialien oder Waren 
im Rahmen unserer Möglichkeiten bei uns auf Lager zu nehmen; dies geschieht je-
doch stets auf die ausschließliche Rechnung und Gefahr des Auftragge-
bers/Käufers. Ebenso sind wir bereit, von uns hergestellte oder bearbeitete Waren 
bis zu ihrem Abruf auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers/Käufers auf unser 
Lager zu nehmen. Die Zahlungsverpflichtung bleibt davon unberührt. Für die Lager-
vorhaltung über den vereinbarten Liefertermin behalten wir uns vor, Lagerkosten in 
Höhe von Euro 0,50 je Tag und qm zu berechnen. 
 
Für Gegenstände, welche zwecks Reparatur, Umbau oder Erstellung eines Kosten-
angebotes an uns übergeben wurden, besteht eine Aufbewahrungsfrist von 3 Mona-
ten, gerechnet ab Abgabedatum. Erfolgt nicht spätestens 3 Monate nach einer Ab-
holaufforderung die Abholung, entfallen die Verpflichtung zur weiteren Aufbewah-
rung und jegliche Haftung. 1 Monat vor Ablauf dieser Frist ist dem Kunden eine Ver-
kaufsandrohung zuzusenden. Wir sind berechtigt, den Gegenstand nach dieser Frist 
zur Deckung unserer Forderungen zum Verkehrswert zu veräußern. Ein etwaiger 
Mehrerlös ist dem Auftraggeber zu erstatten. 
 

11.1. Kostenangebote/ Gutachten für Reparaturen 
Kostenangebote sind nur gültig, wenn sie schriftlich abgegeben wurden. Sie dürfen 
auch ohne Zustimmung des Auftraggebers um bis zu 10% überschritten werden. 
Gutachten sind kostenpflichtig und werden nach Arbeitsaufwand berechnet. 
 

12. Beschwerden/Streitschlichtung: 
Hinweis für Verbraucher gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
Das Unternehmen FSD Lwerk nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren im 
Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSGB) teil. 
 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den Geschäftsver-
bindungen mit uns ist Berlin. 
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